
238 Sonstige Strafgesetze

(2) Die Niederschrift ist den Beteiligten, soweit sie da
von betroffen werden, zur Genehmigung vorzulesen oder 
zur eigenen Durchsicht vorzulegen. Die erfolgte Genehmi
gung ist zu vermerken und die Niederschrift von den Be
teiligten entweder zu unterschreiben oder darin anzu
geben, weshalb die Unterschrift unterblieben ist.

(3) Die Niederschrift über die Angaben des Beschul
digten ist nicht erforderlich, wenn der Beschuldigte dar
auf verzichtet. In diesem Falle sind die Angaben des Be
schuldigten inhaltlich in den Akten zu vermerken.
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(1) Bei der Vernehmung von Zeugen und Sachverstän
digen sind die Vorschriften des allgemeinen Strafverfah- 
rensrechts über das Aussageverweigerungsrecht sinn
gemäß anzuwenden.

(2) Auf die Erteilung und Einholung von Auskünften 
finden die gleichen Vorschriften sinngemäß Anwendung.

(3) Eidliche Vernehmungen von Zeugen und Sach
verständigen können durch die zuständigen Amtsgerichte 
nach den für sie gültigen Strafverfahrensvorschriften vor
genommen werden.

$ 20

(1) Jeder Zeuge hat nach den für die vernehmende Be
hörde geltenden Vorschriften Anspruch auf eine Ent
schädigung für notwendige Auslagen und Zeitversäum
nisse aus der Staatskasse.

(2) Sachverständigen kann neben dem Ersatz der not
wendigen Auslagen eine angemessene Vergütung gewährt 
werden.


	§ 1»


